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Zahl: 2217-0/2021 
 

N  i  e  d  e  r  s  c  h  r  i  f  t  
 

aufgenommen am Dienstag, dem 28. Dezember 2021 anlässlich der Sitzung des 

Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach, 

 im Bildungszentrum Bad Eisenkappel. 

 
Anwesend:  

Bürgermeisterin: Elisabeth Lobnik, Bakk, 9135 Bad Eisenkappel 157 

 

   Vizebgm. Ing. Jürgen Lamprecht, 9135 Bad Eisenkappel 150/6 

Vizebgm. Franz Josef Smrtnik, 9135 Trögern/Korte 8 

Manuela Lobnik, BSc.; 9135 Bad Eisenkappel 185/1 

Christian Morosz; 9135 Bad Eisenkappell 336 

Michael Arbeitstein, 9135 Rechberg 42 

Harald Persche, 9135 Bad Eisenkappel 127/1 

Evelin Pirčer, 9135 Vellach 64 

Mag. Bernhard Kassin, 9135 Bad Eisenkappel 240 

Nicole Lamprecht, 9135 Bad Eisenkappel 239 

Gabriel Hribar, 9135 Trögern/Korte 5/2 

Herbert Kogoj; 9135 Lobnig 20 

Thomas Schadl, 9135 Bad Eisenkappel 141 

Gertraud Urschitz; 9135 Bad Eisenkappel 74 

Bernard Smrtnik, 9135 Ebriach 118 

Fatima Smajic, 9135 Bad Eisenkappel 318/1 

Markus Korotaj; 9135 Bad Eisenkappel 294 

Richard Županc, 9135 Vellach 45/2 

Johannes Jerlich, 9135  Ebriach 156 

 
Entschuldigt abwesend:   
  

Denis Smrtnik; 9135 Unterort 11 

Majda Furjan-Kutschnig, 9135 Ebriach 125 

Anja Christina Orasche, 9135 Leppen 34 

Andreas Ojster, 9135 Ebriach176 

 

Ersätze: 
 

Herbert Kogoj; 9135 Lobnig 20 

Fatima Smajic, 9135 Bad Eisenkappel 318/1 

Gertraud Urschitz; 9135 Bad Eisenkappel 74 

Christian Morosz; 9135 Bad Eisenkappell 336 

         

Weiters anwesend:          ALin Mag. (FH) Marina Kuchar 

                                                                            Eva Kuchar  

 

Sitzungsbeginn:             18.30 Uhr 
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Tagesodnungspunkte: 
 

Bericht der Bürgermeisterin 
 

1. Bestellung des/r Protokollprüfer(s)in 
Berichterstatter: Bgm. in Elisabeth Lobnik, Bakk. 

2. Kassaprüfung vom 14.12.2021 
Berichterstatter: GR Johannes Jerlich 

3. Kassenkredit 2022 

Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

4. Voranschlag 2022 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

5. Mittelfristiger Finanzplan 2022-2026 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

6. Stellenplan 2022 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

7. Zweckbindung Bedarfszuweisungsmittel 2021 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

8. Kreditvertrag sowie Mieterhöhung Wohnungen Rechberg 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

9. Indexierung Gebühren 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

10. Auslagerung Jubiläumszuwendungen 
Berichterstatter: Bgm. in Elisabeth Lobnik, Bakk. 

11. Personalangelegenheiten 
Berichterstatter: Bgm. in Elisabeth Lobnik, Bakk. 
 

     Worte der Fraktionsführer zum Jahresabschluss 
 

Umlaufbeschlüsse zum Protokoll 
a. 1. Nachtragsvoranschlag 2021 

b. Satzungsänderung – Schutzwasserverband Völkermarkt Jaunfeld 

c. Referatsaufteilung 
 

Die Sitzung ist bis auf den Tagesordnungspunkt Personalangelegenheiten öffentlich.  

 
 

Bericht der Bürgermeisterin 

 

Es wurde von der Bürgermeisterin über die aktuelle Finanzsituation sowie über das 

Thema Jagd in Trögern berichtet. 
 

 
 

1. Bestellung der Protokollprüfer 
    Berichterstatterin: Bgm.in Elisabeth Lobnik, Bakk. 
 

Als Protokollprüfer für die heutige Sitzung werden Herr Markus Korotaj sowie Herr Michael 

Arbeitstein bestellt. 
 

Einstimmig werden die Protokollprüfer zur Kenntnis genommen. 
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TO 2 Kassaprüfung vom 14.12.2021 
Berichterstatter: GR Johannes Jerlich 

 

Der Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung hat in der Sitzung am 14.12.2021 die 

Gemeindekasse für den Zeitraum vom 03.09.2021 bis 14.12.2021 stichprobenartig 

überprüft, Einsicht in Belege genommen und für in Ordnung befunden.  

 

 

Einstimmig wird dieser Antrag zur Kenntnis genommen. 

 

 
 

TO 3 Kassenkredit 2022 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 
 

In der letzten Sitzung des Gemeinderates am 16.09.2021 wurde die Erweiterung des 

Kassenkredites zur Verstärkung der liquiden Mittel, welche im § 37 des K-GHG geregelt ist, 

beschlossen. Die Laufzeit wurde von Seiten der Posojilnica Bank bis 31.01.2022 gewährt. Die 

Höhe belief sich auf € 600.000,--. Wie schon in der letzten Sitzung erläutert, dürfen Gemeinden 

bis zu 33 Prozent der Summe des Abschnittes 92 – öffentliche Mittel- aus dem 

zweitvorangegangenen Finanzjahres als Kontokorrentrahmen aufnehmen. Im Fall der 

Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach wäre dies ein Betrag von rund € 746.900,--.  

 

Um im gesamten Haushaltjahr 2022 die Liquidität zu gewährleisten, müsste ein neuerlicher 

Kassenkredit für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.01.2023 in der Höhe von € 600.000,-- 

beschlossen werden. 

 

Natürlich wird der Rahmen nur im äußersten Bedarfsfall ausgeschöpft.  

 

Nachstehendes Angebot wurde bei der Posojilnica Bank eingeholt:  

 

 

 

 

 

 

 

Antrag: 

 

Der Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge den 

Kassenprüfungsbericht zur Kenntnis nehmen. 

Antrag: 
 

Der Ausschuss für Finanzen, Sicherheit und Tourismus stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge das 

nachstehende Angebot für den Kassenkredit in der Höhe von € 600.000,00 - mit 

einer Laufzeit vom 01.01.2022 bis 31.01.2023 beschließen.  
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Seitens der Bürgermeisterin wird angemerkt, dass der Kassenkredit für 13 Monate gilt. 
Auch gäbe es vom Bund weniger Beihilfen und die Projektgelder würden erst im 
Nachhinein fließen. Die Zahlungsfähigkeit gegenüber Firmen wäre mit diesem Kredit 
sichergestellt.  
 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
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TO 4 Voranschlag 2022 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 
 
Der Voranschlag stellt die Budgetplanung für das Haushaltsjahr 2022 dar. Als Grundlage für den 

Entwurf des Voranschlages 2022 wurden die Budgetdaten des 1. Nachtragsvoranschlages 2021 

herangezogen.  

 

1. Ergebnis- und Finanzierungsnachtragsvoranschlag: 

 

Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt (Ergebnisvoranschlag): 

 

Erträge: € 5.670.900,00 

Aufwendungen:  €  5.860.700,00 

 

Entnahmen von Haushaltsrücklagen: €  7.700,00 

Zuweisung an Haushaltsrücklagen: € 100,00 

 

 

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 00): €  -182.200,00 

 

 

Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt: 

 

Einzahlungen: €  7.389.200,00 

Auszahlungen:  €  7.324.300,00 

 

 

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 5): €  64.900,00 

 

Zusammenfassend sehen die einzelnen Salden für den Gesamthaushalt sowie für die Gebührenhaushalte 

wie folgt aus: 

 

 

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes: 

 

Die vom Land vorgegebenen Werte für Transferleistungen, für bevorstehende Einnahmen 

(Ertragsanteile, Finanzzuweisungen etc.) sowie die beabsichtigten Planungen wurden eingebaut. 

 

Grundlegend kam es in folgenden Bereich, die mehrere Ansätze betreffen, zu wesentlichen 

Veränderungen: 

Ergebnis- und Finanzierungshaushalt unter Berücksichtigung der kostendeckend geführten Gebührenhaushalte: 

EVA EVA FVA FVA 

(SA0) (SA00) (SA1) (SA5)

Gesamthaushalt : -189.800 -189.800 64.900 38.900

abzüglich:

Wirtschaftshof - Ansatz 820: -57.200 -57.200 -32.400 -32.400 

Wasserversorgung - Ansatz 850: 46.000 46.000 70.600 -3.500 

Abwasserentsorgung - Ansatz 851: 206.800 206.800 279.500 -32.100 

Müllentsorgung  - Ansatz 852: -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 

Wohngebäude - Ansatz 853: 62.900 62.900 137.000 22.100

Sonstige kostendeckende Ansätze: 0 0 0 0

Gesamthaushalt abzüglich der GHHs: -443.800 -443.800 -385.300 89.300
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Personalkosten 

Bei den Personalkosten wurden für Gemeindebedienstete Gehalterhöhungen beschossen, die an das 

Land angepasst wurden. Bei den Personalkosten wurde gemäß Empfehlung der Aufsichtsbehörde sowie 

des Gemeinde-Servicezentrums bei den Beamten und Vertragsbediensteten für 2022 mit einer Erhöhung 

von 2,5% gerechnet. Bei den Gemeinde Mitarbeiterinnen wurde von Seiten des Amtes auf Basis der 

beschlossenen Gehaltstabellen eine Gehaltssteigerung in der Höhe von rund 12-14% berechnet. Im 

Rahmen der Begutachtung wurde seitens des Landes jedoch eine Steigerung in der Höhe von 11% 

empfohlen. Dabei handelt es sich bei den Berechnungen um eine Differenz in der Höhe von rund € 

61.000,00. Diese wurde daraufhin in Anlehnung an die Empfehlung des Landes entsprechend 

berücksichtigt und die Personalkosten wurden dahingehend reduziert (auf eine Steigerung von 11%). 

 

Die im Jahr 2022 anfallenden Abfertigungen wurden ebenso berücksichtigt und scheinen aus 

datenschutzrechtlichen Gründen bei den Geldbezügen auf. Einnahmenseitig wurden für die 

Abfertigungen die Zahlungen aus den Versicherungen veranschlagt. 

 

Auch die Jubiläumszuwendungen wurden im Budget berücksichtigt. Dafür konnten in den letzten Jahren 

jedoch keine Vorsorgeversicherungen gebildet werden, weshalb diese Zahlungen das Budget zur Gänze 

belasten. Ab dem Jahr 2022 kann eine Vorsorge für Jubiläumszahlungen erfolgen, diese jährlichen 

Zahlungen wurden im Budget 2022 eingebaut. 

 

Im Bereich des Kindergartens kommt es bis 2024 zu Mehrkosten, da die Kindergartenleitung mit 

01.03.2022 die Freizeitphase im Rahmen der Altersteilzeit antritt. Somit kommt es im Zeitraum 2022-

2024 ausgabenseitig zu einer Doppelbesetzung der Leitungsstelle. Die Einnahmen der Refundierung 

durch das AMS wurden veranschlagt. 

 

Energie 

Die Stromkosten wurden in allen Bereichen entsprechend den neuen Strompreissteigerungen um rund 

das Doppelte erhöht. Auch die Fernwärme wurde angepasst. 

 

Außerordentliche Projekte 

Außerordentliche Projekte wie die Anschaffung von Feuerwehrausrüstungen (Helme, Bergeschere, 

Feuerwehrauto etc.), die Wildbach- und Lawinenverbauung für die Ebriacher Klamm, der 2. Teilbereich 

des 1. Bauabschnittes der Wildbach- und Lawinenverbauung (Detailprojekt 2020), oder das Projekt 

Katastrophenschäden 2018 - Remschenig wurden im Voranschlag 2022 vorerst nicht berücksichtigt. 

Hierzu sind noch gesamtheitliche Abklärungen hinsichtlich der Finanzierungspläne, insbesondere im 

Hinblick auf die Mittelbedeckungen und -bindungen, sowie möglichen Förderungen erforderlich. In 

Absprache mit der Aufsichtsbehörde sollen diese in einzelnen Beschlussfassungen bzw. im 

Nachtragsvoranschlag Berücksichtigung finden. 

 

Freiwillige Leistungen und Benchmarks  

Im Bereich der Straßenreinigung wurden die Werte auf die Benchmarkzahlen des Landes angepasst. Bei 

den freiwilligen Leistungen wurden im Bereich der Feuerwehren sowie im Bereich der Sportplätze die 

Mehrausgaben im Vergleich zu den Benchmarks mit Bedarfszuweisungen innerhalb des Rahmens in 

der Höhe von rund € 11.300,00 bedeckt. 

 

Auf die grundlegenden Veränderungen wird bei den Erläuterungen der einzelnen Bereiche nicht mehr 

eingegangen. 

 

Ergänzend ergaben sich in den einzelnen Abschnitten folgende wesentliche Veränderungen und 

Abweichungen zum 1. Nachtragsvoranschlag 2021: 
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Ansatz 01000 – Zentralamt 

Die Kosten für die EDV wurden von € 35.000,00 auf €28.000,00 reduziert. Die Rechtskosten wurden 

um € 1.400,00 erhöht. 

 

Ansatz 02400 – Wahlamt 

Bei diesem Ansatz wurden die Kosten für die Bundespräsidentenwahl im Jahr 2022 schätzungsweise 

eingebaut. 

Ansatz 03101 – Maßnahmen Ortskernbelebung 

Die zugesicherten Bedarfszuweisungsmittel für Maßnahmen zur Ortskernbelebung sowie die 

entsprechende Ausgabe wurden in der Höhe von € 20.200,00 veranschlagt.  

 

Ansatz 08000 – Pensionen 

Die Pensionsbeiträge erhöhten sich um € 43.900,00 auf € 349.500,00. 

 

Ansatz 16300-16301 – Freiwillige Feuerwehren 

Wie bereits erwähnt, wurden bei den Feuerwehren Bereiche des Budgets für diverse Anschaffungen 

angepasst, insbesondere bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern bzw. bei der Instandhaltung von 

Gebäuden. Die außerordentlichen Anschaffungen werden in Finanzierungsplänen beschlossen werden. 

 

Ansatz 21100– Volksschule Bad Eisenkappel 

Die Bedarfszuweisungsmittel für die Miete und Betriebskosten sowie die entsprechenden 

Aufwendungen wurden veranschlagt. Zusätzlich wurde das Budget bei den geringwertigen 

Wirtschaftsgütern und Druckwerken für erforderlich Anschaffungen geringfügig erhöht. Bei den 

Entgelten für sonstigen Leistungen wurde das Budget wie 2020 um € 5.000,00 erhöht (für Fahrten, die 

im Vorjahr aufgrund von Corona nicht stattgefunden haben). 

 

Ansatz 24000 und 24001– Kindergarten  

Wie bereits erwähnt wurden die Personalkosten angepasst. Die Refinanzierungen von Seiten des AMS 

für die Altersteilzeit der Kindergartenleitung wurden veranschlagt. Zudem wird ab dem 

Kindergartenjahr 2021/2022 ein Bastelgeld eingehoben, welches einnahmen- und ausgabenseitig mit 

€ 2.000,00 veranschlagt wurde. Bei der Instandhaltung von Gebäuden wurde das Budget für die 

erforderlichen Wartungen um € 900,00 erhöht. 

 

Beim Ansatz für den Kindergarten Um- und Zubau wurde die Einnahme aus der Förderung 

Mustersanierung in der Höhe von 255.000,00 sowie die Förderung für die Barrierefreiheit in der Höhe 

von € 90.000,00 veranschlagt. 

 

Ansatz 25900– Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 

Hierbei handelt es ich um das Jugendzentrum, welches nunmehr wiederbelebt werden soll. Von Seiten 

des Landes (Jugendreferat) wurde eine Förderung in der Höhe von €4.000,00 für Personalkosten 

zugesichert. Diese wurden jeweils einnahmen- und ausgabenseitig budgetiert. Zudem wurden 

Aufwendungen für Instandhaltung in der Höhe von € 3.500,00 veranschlagt, welche aus der Förderung 

von € 7.000,00 aus dem Jahr 2021 bedeckt sind. 
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Ansatz 26200– Sportplätze 

Unter diesem Ansatz wurde der erhöhte Pachtzins für den Sportplatz berücksichtigt, welcher jedoch 

durch die Gemeinde sowie dem Fußballverein übernommen werden.  

 

Ansatz 26500– Tennisplätze 

Aus dem Projekt zur Sanierung der Tennishalle kann 2022 die Sportstättenförderung des Landes 

abgerufen werden. Das Projekt der Sanierung in der Höhe von insgesamt €60.000,00 wird somit 2022 

abgeschlossen.  

 

Ansatz 31200– Maßnahmen zur Förderung der bildenden Kunst 

Die Mietzinse (€ 2.800,00 für Galerie Vorspann, € 800,00 für Trachtenkapelle) wurden richtiggestellt 

und auf den korrekten Ansätze 32400 und 32200 veranschlagt. 

 

Ansatz 38000– Einrichtung der Kulturpflege 

Hier wurde die Abstimmungsspende 2020 als Einnahme und Ausgabe veranschlagt. 

 

Ansatz 522000 – Reinhaltung Luft 

Auf diesem Ansatz wurde das Förderprogramm „Ölkesselfreie Gemeinde“ veranschlagt. Dazu wurden 

€ 47.500,00 Ausgaben sowie auch € 47.500,00 Einnahmen (€ 7.500,00 Rücklagenentnahme – Scheck 

e5-Krone und € 40.000,00 Kelwog-Förderung) budgetiert. 

 

Zudem wurde von Seiten der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Begutachtung zum VA 2022 festgestellt, 

dass die Förderung für den Umstieg auf umweltfreundliche Heizungen (z.B. Fernwärme, Pallets, etc.) 

in der Höhe von insgesamt € 1.500,00 am falschen Ansatz veranschlagt war und anstatt auf dem Ansatz 

75100 - Elektrizität am Ansatz 52200 – Reinhaltung der Luft zu berücksichtigen ist. Durch die 

Verschiebung der Mittelveranschlagung kommt es im Abschnitt 52 zu einer Überschreitung des 

Benchmarks. Unter Berücksichtigung der Förderung „Ölkesselfreie Gemeinde“ wurde diese Förderung 

im Jahr 2022 auf € 200,00 reduziert. So können die Benchmarkwerte im Abschnitt 52 in der Höhe von 

insgesamt max. € 9.100,00 eingehalten werden. 

 

Ansatz 61200 – Gemeindestraßen 

Auf diesem Ansatz wurden neu die Bedarfszuweisungen außerhalb des Rahmens in der Höhe von 

€10.000,00 für die Projektierung der Umfahrung Lobnig veranschlagt. Des Weiteren sind hier die 

Tilgungen und Zinsen für die Darlehensrückzahlung sowie deren Refinanzierung durch BZ 

berücksichtigt. Wie auch in den Vorjahren ist ein Budget für Straßeninstandhaltungen berücksichtigt. 

 

Ansatz 61201 – Wiederherstellung nach Holzabtransport 

Die 2021 vergebenen Arbeiten für Straßensanierungen im Rahmen des Projektes „Wiederherstellung 

nach Holzabtransport“ wurden in der Höhe von € 1.136.700,00 als Ausgabe budgetiert. Zudem wurden 

einnahmenseitig die Förderungen durch die Abteilung 10 – Agrar in der Höhe von € 371.500,00, durch 

die Bedarfszuweisungen in der Höhe von 445.800,00 sowie durch das Regionalfondsdarlehen (2. Und 

3. Trange) in der Höhe von €489.600,00 veranschlagt. Auch die Tilgungen und Zinsen für die 1. Trange 

des Regionalfondsdarlehen wurden berücksichtigt, sowie die dafür gebundenen BZiR einnahmenseitig. 

 

Ansatz 71010 – Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau 

Bei diesem Ansatz wurden € 34.000,00 für Instandhaltungen an der Hochobirstraße veranschlagt. 
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Ansatz 75100 – Elektrizität 

Wie bereits beim Ansatz 52200 erläutert, wurde die Förderung für den Umstieg auf umweltfreundliche 

Heizungen (z.B. Fernwärme, Pallets, etc.) in der Höhe von € 1.500,00 auf null reduziert.  

 

Ansatz 77100 – Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs 

Die Einnahmen durch die Ortstaxe wurde kalkuliert und veranschlagt. Entsprechend wurden auch die 

Zahlungen an den Tourismusverband sowie an die Tourismusregion berücksichtigt. 

 

Ansatz 82000 – Wirtschaftshöfe 

Die Positionen wurden wie in den vergangenen Jahren gleich belassen bzw. bei Bedarf geringfügig 

angepasst. Bei den neu veranschlagten Transfers von Finanzunternehmen handelt es sich um die 

Versicherungsauszahlung der Abfertigung. 

 

Der Wirtschaftshof weist ein Nettoergebnis in der Höhe von -€ 57.200,00 auf. 

 

Ansatz 83100 - Freibäder 

Bei diesem Ansatz wurden eventuelle Instandhaltungsmaßnahmen veranschlagt. Diese Ausgaben 

werden bei Bedarf anfallen. 

 

Ansatz 83101 – Instandsetzung Freibäder 

Im Jahr 2021 wurde die Instandsetzung des Freibades in der Höhe von insgesamt rund € 84.000,00 netto 

beschlossen. € 42.000,00 wurden bereits investiert. Die restlichen €41.700,00 sollen im Jahr 2022 

umgesetzt werden. Diese wurden ausnahmenseitig veranschlagt. Einnahmenseitig sind diese Ausgaben 

durch die Bedarfszuweisungen innerhalb des Rahmens in der Höhe von € 16.700,00 sowie das 

2. Gemeindehilfspaket in der Höhe von € 25.000,00 berücksichtigt. 

 

Ansatz 85000 bis 852000– Betriebe der Wasserversorgung, Abwasser- und Müllentsorgung 

Die Gebührenhaushalte weisen folgende Nettoergebnisse auf: 

85000 Wasserversorgung  € 46.000,00 

85100 Abwasserentsorgung  € 206.900,00 

85200 Müllentsorgung - € -4.400,00 

 

Ansätze 85300 bis 85380  – Gemeindewohnhäuser 

Bei den Ansätzen der Wohnhäuser wurden für eventuelle Sanierungen bei einem Mieterwechsel 

Instandhaltungsmaßnahmen bzw. Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt. 

 

Die Wohnhäuser weisen folgende Nettoergebnisse auf: 

85300 - Wohnhaus Ek. 79  - € -600,00 

85310 - Wohnhaus Ek. 151  € 2.800,00 

85320 - Wohnhaus Ek. 226 - € 3.300,00 

85330 - Wohnhaus Ek. 301-303  € 12.500,00 

85340 - Wohnhaus Ek. 308-315 - € 16.900,00 

85350 - Wohnhaus Ek. 317-318  € 27.800,00 

85360 - Wohnhaus Ek. 331  € -6.700,00 

85370 - Wohnhaus Rb. 34  € 4.100,00 

85380 - Wohnhaus Rb. 44-46 - € 2.800,00 
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Ansatz 92000 – Ausschließliche Gemeindeabgabe 

Die Abgabeneinnahmen wurden entsprechend der Berechnungen bzw. Prognosen angepasst. 

 

Ansatz 92500 – Ertragsanteile  

Die Ertragsanteile belaufen sich aufgrund der Prognosen und Vorgaben vom Land auf €2.099.100,00. 

Ansatz 93000 – Landesumlage 

Bei der Landesumlage kam es im Vergleich zum Jahr 2021 zu einer Erhöhung von € 4.000,00.  

 

Ansatz 94000 – Bedarfszuweisungen 

Die Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindefinanzausgleich belaufen sich auf €559.600,00. Die ergibt 

zum Vorjahr eine Steigerung von € 26.600,00. 

 

Ansatz 941000– Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG  

Bei den Finanzzuweisungen nach dem § 24 FAG konnten im Vorjahr Mehreinnahmen in der Höhe von 

€ 261.400, -- verzeichnet werden. Dies war auf die Unterstützung vom Bund zurückzuführen. Im Jahr 

2022 ist wieder mit rund 161.000,00 zu budgetieren. 

 

Die Voranschlagsbegutachtung der Abteilung 3 – Gemeinden, Raumordnung und Katastrophenschutz 

erfolgte am 16.12.2021 und am 20.12.2021. Die entsprechenden Adaptierungen wurden vorgenommen. 
 

 

Voranschlagsverordnung 
 

Verordnung 
 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach vom 28.12.2021, Zl. 2138-0/2021, mit 
der der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2022 erlassen wird 

(Voranschlagsverordnung 2022) 
 
Gemäß § 6 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. 
Nr. 66/2020, wird verordnet 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Verordnung regelt den Voranschlag für das Finanzjahr 2022. 

§ 2 
Ergebnis- und Finanzierungsnachtragsvoranschlag 

 

(1) Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt: 
 
Erträge:  € 5.670.900,00 
Aufwendungen:  €  5.860.700,00 
 

Entnahmen von Haushaltsrücklagen: €  7.700,00 
Zuweisung an Haushaltsrücklagen: € 100,00 
 

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: €  -182.200,00 

Antrag: 
 

Der Ausschuss für Finanzen, Sicherheit und Tourismus stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge den 

Voranschlag 2022 mit nachstehender Verordnung samt den textlichen Erläuterungen 

beschließen. 
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(2) Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt: 
 
Einzahlungen: €  7.389.200,00 
Auszahlungen:  €  7.324.300,00 
 
 

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: €  64.900,00 
 

§ 3 
Deckungsfähigkeit 

 
Gemäß § 14 Abs 1 K-GHG wird für folgende Abschnitte gegenseitige Deckungsfähigkeit festgelegt: 
 

a) Die Ausgabenposten 0000 bis 0700 einschließlich der Post 4000, jeweils ab der 4. 
Abschnittsdekade 

b) Alle Ausgabenposten der Gruppe 5 ab Ebene der 5. Abschnittsdekade 
c) Die Ausgabenposten 4020 bis 4599 ab der 4. Abschnittsdekade 
d) Die gesamte Kontenunterklasse 34 mit 65 ab der 4. Abschnittsdekade 
e) Die gesamte Kontenunterklasse 61 ab der 4. Abschnittsdekade 
f) Die Kontengruppe 720 ab der 4. Abschnittsdekade 
g) Die Kontengruppe 728 ab der 4. Abschnittsdekade 
h) Auf der Unterabschnittsebene 070 – Verfügungsmittel sind innerhalb des Sachaufwandes alle 

Ausgabenposten gegenseitig deckungsfähig. 
i) Sämtliche Ausgabeposten innerhalb des Sachaufwandes in einem Investitionsvorhaben, für 

welches ein beschlossener und genehmigter Finanzierungsplan vorliegt.  
 
 

§ 4 
Kontokorrentrahmen 

 
Gemäß § 37 Abs 2 K-GHG wird der Kontokorrentrahmen wie folgt festgelegt: 

€ 600.000,00 
 
 

§ 5 
Voranschlag, Anlagen und Beilagen 

 
Der Voranschlag, alle Anlagen und Beilagen sind in der Anlage zur Verordnung, die einen integrierenden 
Bestandteil dieser Verordnung bildet, dargestellt. 
 
 

§ 6 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 
 
 

Die Bürgermeisterin: 
Elisabeth Lobnik, Bakk. 
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Voranschlagsverordnung – Textliche Erläuterungen 

 

Textliche Erläuterungen 
 

 

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der 

Fassung LGBl. Nr. 66/2020, zum Voranschlag 2022 

 

 

1. Ergebnis- und Finanzierungsnachtragsvoranschlag: 
 

Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt (Ergebnisvoranschlag): 

 

Erträge: € 5.670.900,00 

Aufwendungen:  €  5.860.700,00 

 

Entnahmen von Haushaltsrücklagen: €  7.700,00 

Zuweisung an Haushaltsrücklagen: € 100,00 

 

 

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 00): €  -182.200,00 

 

 

Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt: 

 

Einzahlungen: €  7.389.200,00 

Auszahlungen:  €  7.324.300,00 

 

 

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 5): €  64.900,00 

 

 

Zusammenfassend sehen die einzelnen Salden für den Gesamthaushalt sowie für die 

Gebührenhaushalte wie folgt aus: 
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2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes: 
 

Die vom Land vorgegebenen Werte für Transferleistungen, für bevorstehende Einnahmen 

(Ertragsanteile, Finanzzuweisungen etc.) sowie die beabsichtigten Planungen wurden eingebaut. 

 

Grundlegend kam es in folgenden Bereich, die mehrere Ansätze betreffen, zu wesentlichen 

Veränderungen: 

 

Personalkosten 

Bei den Personalkosten wurden für Gemeindebedienstete Gehalterhöhungen beschossen, die an das 

Land angepasst wurden. Bei den Personalkosten wurde gemäß Empfehlung der Aufsichtsbehörde  

sowie des Gemeinde-Servicezentrums bei den Beamten und Vertragsbediensteten für 2022 mit einer 

Erhöhung von 2,5% gerechnet. Bei den GemeindemitarbeiterInnen wurde von Seiten des Amtes auf 

Basis der beschlossenen Gehaltstabellen eine Gehaltssteigerung in der Höhe von rund 12-14% 

berechnet. Im Rahmen der Begutachtung wurde seitens des Landes jedoch eine Steigerung in der Höhe 

von 11% empfohlen. Dabei handelt es sich bei den Berechnungen um eine Differenz in der Höhe von 

rund € 61.000,00. Diese wurde daraufhin in Anlehnung an die Empfehlung des Landes entsprechend 

berücksichtigt und die Personalkosten wurden dahingehend reduziert (auf eine Steigerung von 11%). 

 

Die im Jahr 2022 anfallenden Abfertigungen wurden ebenso berücksichtigt und scheinen aus 

datenschutzrechtlichen Gründen bei den Geldbezügen auf. Einnahmenseitig wurden für die 

Abfertigungen die Zahlungen aus den Versicherungen veranschlagt. 

 

Auch die Jubiläumszuwendungen wurden im Budget berücksichtigt. Dafür konnten in den letzten Jahren 

jedoch keine Vorsorgeversicherungen gebildet werden, weshalb diese Zahlungen das Budget zur 

Gänze belasten. Ab dem Jahr 2022 kann eine Vorsorge für Jubiläumszahlungen erfolgen, diese 

jährlichen Zahlungen wurden im Budget 2022 eingebaut. 

 

Im Bereich des Kindergartens kommt es bis 2024 zu Mehrkosten, da die Kindergartenleitung mit 

01.03.2022 die Freizeitphase im Rahmen der Altersteilzeit antritt. Somit kommt es im Zeitraum 2022-

2024 ausgabenseitig zu einer Doppelbesetzung der Leitungsstelle. Die Einnahmen der Refundierung 

durch das AMS wurden veranschlagt. 

 

Energie 

Die Stromkosten wurden in allen Bereichen entsprechend den neuen Strompreissteigerungen um rund 

das Doppelte erhöht. Auch die Fernwärme wurde angepasst. 

 

Außerordentliche Projekte 

Außerordentliche Projekte wie die Anschaffung von Feuerwehrausrüstungen (Helme, Bergeschere, 

Feuerwehrauto etc.), die Wildbach- und Lawinenverbauung für die Ebriacher Klamm, der 2. Teilbereich 

des 1. Bauabschnittes der Wildbach- und Lawinenverbauung (Detailprojekt 2020), oder das Projekt 

Katastrophenschäden 2018 - Remschenig wurden im Voranschlag 2022 vorerst nicht berücksichtigt. 

Hierzu sind noch gesamtheitliche Abklärungen hinsichtlich der Finanzierungspläne, insbesondere im 

Hinblick auf die Mittelbedeckungen und -bindungen, sowie möglichen Förderungen erforderlich. In 

Absprache mit der Aufsichtsbehörde sollen diese in einzelnen Beschlussfassungen bzw. im 

Nachtragsvoranschlag Berücksichtigung finden. 
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Freiwillige Leistungen und Benchmarks 

Im Bereich der Straßenreinigung wurden die Werte auf die Benchmarkzahlen des Landes angepasst. 

Bei den freiwilligen Leistungen wurden im Bereich der Feuerwehren sowie im Bereich der Sportplätze 

die Mehrausgaben im Vergleich zu den Benchmarks mit Bedarfszuweisungen innerhalb der Rahmens 

in der Höhe von rund € 11.300,00 bedeckt. 

 

Auf die grundlegenden Veränderungen wird bei den Erläuterungen der einzelnen Bereiche nicht mehr 

eingegangen. 

 

Ergänzend ergaben sich in den einzelnen Abschnitten folgende wesentliche Veränderungen und 

Abweichungen zum 1. Nachtragsvoranschlag 2021: 

 

Ansatz 01000 – Zentralamt 

Die Kosten für die EDV wurden von € 35.000,00 auf €28.000,00 reduziert. Die Rechtskosten wurden 

um € 1.400,00 erhöht. 

 

Ansatz 02400 – Wahlamt 

Bei diesem Ansatz wurden die Kosten für die Bundespräsidentenwahl im Jahr 2022 schätzungsweise 

eingebaut. 

 

Ansatz 03101 – Maßnahmen Ortskernbelebung 

Die zugesicherten Bedarfszuweisungsmittel für Maßnahmen zur Ortskernbelebung sowie die 

entsprechende Ausgabe wurden in der Höhe von € 20.200,00 veranschlagt.  

 

Ansatz 08000 – Pensionen 

Die Pensionsbeiträge erhöhten sich um € 43.900,00 auf € 349.500,00. 

 

Ansatz 16300-16301 – Freiwillige Feuerwehren 

Wie bereits erwähnt, wurden bei den Feuerwehren Bereiche des Budgets für diverse Anschaffungen 

angepasst, insbesondere bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern bzw. bei der Instandhaltung von 

Gebäuden. Die außerordentlichen Anschaffungen werden in Finanzierungsplänen beschlossen werden. 

 

Ansatz 21100– Volksschule Bad Eisenkappel 

Die Bedarfszuweisungsmittel für die Miete und Betriebskosten sowie die entsprechenden 

Aufwendungen wurden veranschlagt. Zusätzlich wurde das Budget bei den geringwertigen 

Wirtschaftsgütern und Druckwerken für erforderlich Anschaffungen geringfügig erhöht. Bei den 

Entgelten für sonstigen Leistungen wurde das Budget wie 2020 um € 5.000,00 erhöht (für Fahrten, die 

im Vorjahr aufgrund von Corona nicht stattgefunden haben). 

 

Ansatz 24000 und 24001– Kindergarten  

Wie bereits erwähnt wurden die Personalkosten angepasst. Die Refinanzierungen von Seiten des AMS 

für die Altersteilzeit der Kindergartenleitung wurden veranschlagt. Zudem wird ab dem Kindergartenjahr 

2021/2022 ein Bastelgeld eingehoben, welches einnahmen- und ausgabenseitig mit € 2.000,00 

veranschlagt wurde. Bei der Instandhaltung von Gebäuden wurde das Budget für die erforderlichen 

Wartungen um € 900,00 erhöht. 

 



 

Niederschrift der GR Sitzung vom 28.12.2021 

 
15 

 

Beim Ansatz für den Kindergarten Um- und Zubau wurde die Einnahme aus der Förderung 

Mustersanierung in der Höhe von 255.000,00 sowie die Förderung für die Barrierefreiheit in der Höhe 

von € 90.000,00 veranschlagt. 

 

Ansatz 25900– Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 

Hierbei handelt es ich um das Jugendzentrum, welches nunmehr wieder belebt werden soll. Von Seiten 

des Landes (Jugendreferat) wurde eine Förderung in der Höhe von €4.000,00 für Personalkosten 

zugesichert. Diese wurden jeweils einnahmen- und ausgabenseitig budgetiert. Zudem wurden 

Aufwendungen für Instandhaltung in der Höhe von € 3.500,00 veranschlagt, welche aus der Förderung 

von € 7.000,00 aus dem Jahr 2021 bedeckt sind. 

 

Ansatz 26200– Sportplätze 

Unter diesem Ansatz wurde der erhöhte Pachtzins für den Sportplatz berücksichtigt, welcher jedoch 

durch die Gemeinde sowie dem Fußballverein übernommen werden.  

 

Ansatz 26500– Tennisplätze 

Aus dem Projekt zur Sanierung der Tennishalle kann 2022 die Sportstättenförderung des Landes 

abgerufen werden. Das Projekt der Sanierung in der Höhe von insgesamt €60.000,00 wird somit 2022 

abgeschlossen.  

 

Ansatz 31200– Maßnahmen zur Förderung der bildenden Kunst 

Die Mietzinse (€ 2.800,00 für Galerie Vorspann, € 800,00 für Trachtenkapelle) wurden richtiggestellt 

und auf den korrekten Ansätze 32400 und 32200 veranschlagt. 

 

Ansatz 38000– Einrichtung der Kulturpflege 

Hier wurde die Abstimmungsspende 2020 als Einnahme und Ausgabe veranschlagt. 

 

Ansatz 522000 – Reinhaltung Luft 

Auf diesem Ansatz wurde das Förderprogramm „Ölkesselfreie Gemeinde“ veranschlagt. Dazu wurden 

€ 47.500,00 Ausgaben sowie auch € 47.500,00 Einnahmen (€ 7.500,00 Rücklagenentnahme – Scheck 

e5-Krone und € 40.000,00 Kelwog-Förderung) budgetiert. 

 

Zudem wurde von Seiten der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Begutachtung zum VA 2022 festgestellt, 

dass die Förderung für den Umstieg auf umweltfreundliche Heizungen (z.B. Fernwärme, Pallets, etc.) 

in der Höhe von insgesamt € 1.500,00 am falschen Ansatz veranschlagt war und anstatt auf dem Ansatz 

75100 - Elektrizität am Ansatz 52200 – Reinhaltung der Luft zu berücksichtigen ist. Durch die 

Verschiebung der Mittelveranschlagung kommt es im Abschnitt 52 zu einer Überschreitung des 

Benchmarks. Unter Berücksichtigung der Förderung „Ölkesselfreie Gemeinde“ wurde diese Förderung 

im Jahr 2022 auf € 200,00 reduziert. So können die Benchmarkwerte im Abschnitt 52 in der Höhe von 

insgesamt max. € 9.100,00 eingehalten werden. 

 

Ansatz 61200 – Gemeindestraßen 

Auf diesem Ansatz wurden neu die Bedarfszuweisungen außerhalb des Rahmens in der Höhe von 

€10.000,00 für die Projektierung der Umfahrung Lobnig veranschlagt. Des Weiteren sind hier die 

Tilgungen und Zinsen für die Darlehensrückzahlung sowie deren Refinanzierung durch BZ 

berücksichtigt. Wie auch in den Vorjahren ist ein Budget für Straßeninstandhaltungen berücksichtigt. 
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Ansatz 61201 – Wiederherstellung nach Holzabtransport 

Die 2021 vergebenen Arbeiten für Straßensanierungen im Rahmen des Projektes „Wiederherstellung 

nach Holzabtransport“ wurden in der Höhe von € 1.136.700,00 als Ausgabe budgetiert. Zudem wurden 

einnahmenseitig die Förderungen durch die Abteilung 10 – Agrar in der Höhe von € 371.500,00, durch 

die Bedarfszuweisungen in der Höhe von 445.800,00 sowie durch das Regionalfondsdarlehen (2. Und 

3. Trange) in der Höhe von €489.600,00 veranschlagt. Auch die Tilgungen und Zinsen für die 1. Trange 

des Regionalfondsdarlehen wurden berücksichtigt , sowie die dafür gebundenen BZiR einnahmenseitig. 

Ansatz 71010 – Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau 

Bei diesem Ansatz wurden € 34.000,00 für Instandhaltungen an der Hochobirstraße veranschlagt. 

 

Ansatz 75100 – Elektrizität 

Wie bereits beim Ansatz 52200 erläutert, wurde die Förderung für den Umstieg auf umweltfreundliche 

Heizungen (z.B. Fernwärme, Pallets, etc.) in der Höhe von € 1.500,00 auf null reduziert. 

Ansatz 77100 – Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs 

Die Einnahmen durch die Ortstaxe wurde kalkuliert und veranschlagt. Entsprechend wurden auch die 

Zahlungen an den Tourismusverband sowie an die Tourismusregion berücksichtigt. 

 

Ansatz 82000 – Wirtschaftshöfe 

Die Positionen wurden wie in den vergangenen Jahren gleich belassen bzw. bei Bedarf geringfügig 

angepasst. Bei den neu veranschlagten Transfers von Finanzunternehmen handelt es sich um die 

Versicherungsauszahlung der Abfertigung. 

 

Der Wirtschaftshof weist ein Nettoergebnis in der Höhe von -€ 57.200,00 auf. 

 

Ansatz 83100 - Freibäder 

Bei diesem Ansatz wurden eventuelle Instandhaltungsmaßnahmen veranschlagt. Diese Ausgaben 

werden bei Bedarf anfallen. 
 

Ansatz 83101 – Instandsetzung Freibäder 

Im Jahr 2021 wurde die Instandsetzung des Freibades in der Höhe von insgesamt rund € 84.000,00 

netto beschlossen. € 42.000,00 wurden bereits investiert. Die restlichen €41.700,00 sollen im Jahr 2022 

umgesetzt werden. Diese wurden ausnahmenseitig veranschlagt. Einnahmenseitig sind diese 

Ausgaben durch die Bedarfszuweisungen innerhalb des Rahmens in der Höhe von € 16.700,00 sowie 

das 2. Gemeindehilfspaket in der Höhe von € 25.000,00 berücksichtigt. 

 

Ansatz 85000 bis 852000– Betriebe der Wasserversorgung, Abwasser- und Müllentsorgung 

Die Gebührenhaushalte weisen folgende Nettoergebnisse auf: 

85000 Wasserversorgung  € 46.000,00 

85100 Abwasserentsorgung  € 206.900,00 

85200 Müllentsorgung - € -4.400,00 

 

Ansätze 8530 bis 8538  – Gemeindewohnhäuser 

Bei den Ansätzen der Wohnhäuser wurden für eventuelle Sanierungen bei einem Mieterwechsel 

Instandhaltungsmaßnahmen bzw. Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt. 

 

Die Wohnhäuser weisen folgende Nettoergebnisse auf: 

85300 - Wohnhaus Ek. 79  - € -600,00 

85310 - Wohnhaus Ek. 151  € 2.800,00 
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85320 - Wohnhaus Ek. 226 - € 3.300,00 

85330 - Wohnhaus Ek. 301-303  € 12.500,00 

85340 - Wohnhaus Ek. 308-315 - € 16.900,00 

85350 - Wohnhaus Ek. 317-318  € 27.800,00 

85360 - Wohnhaus Ek. 331  € -6.700,00 

 

85370 - Wohnhaus Rb. 34  € 4.100,00 

85380 - Wohnhaus Rb. 44-46 - € 2.800,00 

 

Ansatz 92000 – Ausschließliche Gemeindeabgabe 

Die Abgabeneinnahmen wurden entsprechend der Berechnungen bzw. Prognosen angepasst. 

 

Ansatz 92500 – Ertragsanteile  

Die Ertragsanteile belaufen sich aufgrund der Prognosen und Vorgaben vom Land auf €2.099.100,00. 

 

Ansatz 93000 – Landesumlage 

Bei der Landesumlage kam es im Vergleich zum Jahr 2021 zu einer Erhöhung von € 4.000,00.  

 

Ansatz 94000 – Bedarfszuweisungen 

Die Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindefinanzausgleich belaufen sich auf €559.600,00. Die ergibt 

zum Vorjahr eine Steigerung von € 26.600,00. 

 

Ansatz 941000– Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG  

Bei den Finanzzuweisungen nach dem § 24 FAG konnten im Vorjahr Mehreinnahmen in der Höhe von 

€ 261.400,-- verzeichnet werden. Dies war auf die Unterstützung vom Bund zurückzuführen. Im Jahr 

2022 ist wieder mit rund 161.000,00 zu budgetieren. 

 

Die Voranschlagsbegutachtung der Abteilung 3 – Gemeinden, Raumordnung und Katastrophenschutz 

erfolgte am 16.12.2021 und am 20.12.2021. Die entsprechenden Adaptierungen wurden vorgenommen. 

 

Bgm.in Elisabeth Lobnik, Bakk: Dieser nun vorliegende Voranschlag verlangte sehr hohen 

Personaleinsatz. Ich habe jeden Tag wahrgenommen, was für ein immenser Arbeitseinsatz 

seitens der Amtsleiterin und der Finanzverwalterin erbracht wurde. Das sei nun das Basiswerk, 

das Fundament, auf welchem nun aufgebaut werden könne.  

 

GR Gabriel Hribar: Das Rechnungswesen wurde umgestellt, Transparenz oder leichteres 

Arbeiten wurde seitens des Gesetzgebers nicht erzielt. Absolute Zahlen gehen ab. Bei 

Entscheidungen müssen wir diese Zahlen aber kennen. Im Bericht wurden die Differenzen 

betreffend die Kostenerhöhungen nicht ausreichend erläutert um zustimmen zu können.  

 

GR Michael Arbeitstein: Beim Finanzausschuss wurdest du eingeladen die offenen Fragen bis 

zur Gemeinderatssitzung mit der Amtsleiterin oder mit der Finanzverwalterin zu klären. Jeder 

hat die Möglichkeit sich im Amt zu informieren. Dies ist nicht erfolgt.  

 

 19: 54 Lüftungspause 

 

Von der EL Gemeinderatsfraktion wird nachstehende schriftliche Begründung zur Ablehnung 

eingebracht: 
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Von der Bürgermeisterin wird angeboten, dass sie im Frühjahr für Interessierte einen halben 

Tag für offene Fragen und die richtige Anwendung des Voranschlages zur Verfügung steht. 

 

Mit 7 Gegenstimmen wird dieser Antrag beschlossen. 
Gegenstimmen: Die anwesenden Mitglieder der EL-Fraktion. 

 

TO 5 Mittelfristiger Finanzplan 2022-2026 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 
 

Gemäß Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz K-GHG ist im Rahmen des Voranschlages neben 

dem Stellenplan auch die mittelfristige Ergebnis-, Investitions- und Finanzplanung für einen 

Zeitraum von 5 Jahren zu beschließen. Anders als beim Voranschlag werden die Werte für den 

Ergebnishaushalt und den Finanzierungshaushalt auf Mittelverwendungs- und -

aufbringungsgruppen erster Ebene, d.h. für den Gesamthaushalt, sowie zweiter Ebene, d.h. 

Bereichsbudgets, dargestellt. 
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Als Grundlage für den mittelfristigen Finanzplan wurde der Voranschlag 2022 herangezogen 

und bis 2026 fortgeführt. Der mittelfristige Finanzplan wurde der jährlichen Entwicklung des 

Gesamthaushaltes angepasst. Die Werte wurden gegebenenfalls indexiert, auch die Vorgaben 

des Landes (z.B. Prognosen für Transferleistungen oder Ertragsanteile) wurden entsprechend 

eingepflegt. 

 

Wie auch beim Voranschlag 2022, wurden auch beim mittelfristigen Finanzplan die zukünftig 

geplanten außerordentlichen Projekte samt deren Folgewirkungen vorerst aufgrund noch 

erforderlicher Abklärungen nicht berücksichtigt. In Absprache mit der Aufsichtsbehörde sollen 

diese nach gesamtheitlicher Abklärung im Nachtragsvoranschlag Berücksichtigung finden. 

 

 
 

 

 

 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

 

TO 6 Stellenplan 2022 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

 

Gemäß der Kärntner Gemeinde-Beschäftigungsrahmenplanverordnung wurde für die 

Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach für das Verwaltungsjahr 2022 eine 

Beschäftigungsobergrenze in der Höhe von insgesamt 275 Stellenwertpunkten (SWP) 

errechnet bzw. festgelegt. 

 

Im Stellenplan 2022 sind folgende Stellen berücksichtigt: 

 

 

 

Stellenplan nach 
K-GBG 

Stellenplan nach 
K-GMG 

BRP Bezeichnung Funktion 

Beschäftigungs-
ausmaß in % 

VWD- 
Gruppe 

DKl. 
Modell- 
stelle 

Stellen-
wert 

Punkte Funktion 

100,00 B VII F-ID4 60 60 Amtsleitung 

100,00 C V KU-KB2A 33 33 Sekretariat 

75,00 P5 III TH-RP2 18  Reinigungspersonal 

100,00 B VI AK-SSB4 42 42 Finanzverwaltung 

50,00   AK-SSB1 33 16,50 Buchhaltung 

Antrag: 

 

Der Ausschuss für Finanzen, Sicherheit und Tourismus stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge die 

mittelfristige Ergebnis-, Investitions- und Finanzierungsplanung 2022-2026 

beschließen.  
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100,00 C V KU-KBER2B 42 42 Bauamt 

100,00 C V KU-KB3 36 36 Standesamt/Bürgerservice 

100,00 D IV AK-RSB2A 27 27 Meldeamt / Bürgerservice 

20,00   EP-PK2 27  Betreuung Jugendzentrum 

100,00 K  EP-PL2 45  Kindergartenleitung 

100,00 K  EP-PFK2 39  Pädagogin Kindergarten 

100,00 K  EP-PFK2 39  Pädagogin Kindergarten 

100,00 P3 III EP-PK2 27  Kleinkinderzieherin KIGA 

75,00 P3 III EP-PK2 27  Kleinkinderzieherin KIGA 

100,00 P3 III EP-PK2 27  Kleinkinderzieherin KIGA 

68,75 P5 III TH-RP2 18  Reinigungspersonal 

56,25 P3 III TH-HFK2 30  Köchin 

75,00 K  EP-PL1 42  Hortleitung 

50,00 K  EP-PFK2 39  Pädagogin Hort 

50,00 P3 III EP-PK1 24  Sonderpäd. Hilfskraft 

100,00 P1 III TH-FT1 42  Bauhofleitung 

100,00 P3 III TH-HFK2 30  Bauhof 

100,00 P2 III TH-AT1 33  Bauhof/Wassermeister 

100,00 P4 III TH-HFK2 30  Bauhof 

100,00 P2 III TH-AT1 33  Bauhof/Kläranlage 

 

Von Seiten der Marktgemeinde wird insgesamt eine Summe von 256,50 SWP erreicht, 

womit die Beschäftigungsobergrenze nicht überschritten wird. 

 

Aufgrund der aktuellen Personalsituation in der Finanzverwaltung ist eine Planstelle für 

die Buchhaltung/Kasse, befristet für 1 Jahr, mit Stellenwert 33 vorgesehen. Nach 

Abklärung mit der Aufsichtsbehörde, kann eine weitere Stelle aufgrund der finanziellen 

Situation der Gemeinde lediglich mit einem Beschäftigungsausmaß von 50% genehmigt 

werden, weshalb in Folge 16,50 SWP angerechnet werden. Ergänzend wurde eine Stelle 

für die Betreuung im Jugendzentrum mit einem geringfügigen Beschäftigungsausmaß 

hinzugefügt, welche jedoch bei den Punkten nicht berücksichtigt wird. 

 

Der Entwurf des Stellenplanes 2022 wurde vom Gemeinde-Servicezentrum erstellt und 

genehmigt sowie mit der Gemeindeabteilung vorabgeklärt und zur Genehmigung 

übermittelt.  
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VERORDNUNG 

 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach vom 28.12.2021, 
Zahl: 2137-0/2021, mit welcher der Stellenplan für das Verwaltungsjahr 2022 

beschlossen wird 
(Stellenplan 2022) 

 
Gemäß § 2 Abs. 1 des Kärntner Gemeindebedienstetengesetzes – K-GBG, LGBl. Nr. 56/1992, 
zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 81/2021, des § 3 Abs. 1 und 2 des Kärntner 
Gemeindevertragsbedienstetengesetzes – K-GVBG, LGBl. Nr. 95/1992, zuletzt in der Fassung 
des Gesetzes LGBl. Nr. 81/2021, sowie des § 5 Abs. 1 und 2 des Kärntner 
Gemeindemitarbeiterinnengesetzes – K-GMG, LGBl. Nr. 96/2011, zuletzt in der Fassung des 
Gesetzes LGBl. Nr. 13/2021, wird verordnet: 
 

 
§ 1 

Stellenplan 
Für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben werden folgende Planstellen festgelegt: 

 

Stellenplan nach 
K-GBG 

Stellenplan nach 
K-GMG 

BRP 

Beschäftigungs-
ausmaß in % 

VWD- 
Gruppe 

DKl. 
Modell- 
stelle 

Stellen-
wert 

Punkte 

100,00 B VII F-ID4 60 60 

100,00 C V KU-KB2A 33 33 

75,00 P5 III TH-RP2 18  

100,00 B VI AK-SSB4 42 42 

50,00   AK-SSB1 33 16,50 

100,00 C V KU-KBER2B 42 42 

100,00 C V KU-KB3 36 36 

100,00 D IV AK-RSB2A 27 27 

20,00   EP-PK2 27  

100,00 K  EP-PL2 45  

100,00 K  EP-PFK2 39  

Antrag: 

 

Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat 

möge, vorbehaltlich der schriftlichen Genehmigung der Aufsichtsbehörde, den 

Stellenplan 2022 mit nachstehender Verordnung beschließen.  
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100,00 K  EP-PFK2 39  

100,00 P3 III EP-PK2 27  

75,00 P3 III EP-PK2 27  

100,00 P3 III EP-PK2 27  

68,75 P5 III TH-RP2 18  

56,25 P3 III TH-HFK2 30  

75,00 K  EP-PL1 42  

50,00 K  EP-PFK2 39  

50,00 P3 III EP-PK1 24  

100,00 P1 III TH-FT1 42  

100,00 P3 III TH-HFK2 30  

100,00 P2 III TH-AT1 33  

100,00 P4 III TH-HFK2 30  

100,00 P2 III TH-AT1 33  

BRP-Summe 256,50 

§ 2 
Beschäftigungsobergrenze 

 
(1) Für das Verwaltungsjahr 2022 beträgt die Beschäftigungsobergrenze gemäß § 5 Abs. 

1 K-GBRPV 275 Punkte. 
 

 
(2) Der Beschäftigungsrahmenplan wird eingehalten. 
 
 
 

§ 3 
Inkrafttreten  

 
(1) Die Verordnung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 
 
 
(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates vom 
29.12.2020, Zahl: 2099-0/2020, außer Kraft. 
 
 

Die Bürgermeisterin: 
Elisabeth Lobnik, Bakk. 

 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
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TO 7 Zweckbindung Bedarfszuweisungsmittel 2021 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 
 

Für das Jahr 2021 wurden der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach 
Bedarfszuweisungsmittel innerhalb des BZ-Rahmens in der Höhe von insgesamt 
€ 272.000,00 gewährt. Gemäß nachstehender Aufstellung wurden bisher insgesamt 
€ 260.710,00 gebunden. € 11.290,00 stellen noch freie Bedarfszuweisungsmittel dar. 
 

 

Um die Bedarfszuweisungsmittel in das nächste Jahr übertragen zu können, ist eine 
Zweckbindung erforderlich.  
 
Für die Verwendung der noch freien BZ-Mittel wird folgende Bindung vorgeschlagen: 
 

 

freie BZ-Mittel 11.290,00€     

Bezeichnung Vorhaben

Freiwillige Feuerwehr Bad Eisenkappel 3.000,00€       

Freiwillige Feuerwehr Rechberg 2.500,00€       

Sportplätze 2.000,00€       

Zentralamt 3.790,00€       

Mittel nach Zweckbindung 11.290,00€     

Bindungen Bedarfszuweisungen innerhalb des Rahmens                 

BZiR gesamt 272.000,00€  

Bezeichnung Vorhaben

Obir Tropfsteinhöhle - Darlehensfinanzierung 47.000,00€     

Obir Tropfsteinhöhle - Darlehensfinanzierung Erhöhung 10.000,00€     

Schulzentrum Miete 30.000,00€     

Sanierung Straßenbeleuchtung (Refinanzierung Leasing) 13.300,00€     

Kindergarten Zu- und Umbau 45.000,00€     

K-RegF Katastrophenschäden 2017 15.680,00€     

K-RegF Sofortmaßnahmen nach Föhnsturm Vaia (WLV) 14.520,00€     

K-RegF Katastrophenschäden 2019 (Lobnig) 5.410,00€       

K-RegF WLV BA 01 - DP 2018 19.000,00€     

Sanierung Erlebnisfreibad Eisenkappel 16.700,00€     

Notstromaggregat Gemeindeamt 4.300,00€       

Ausfinanzierung WLV 13.500,00€     

Ausfinanzierung Katastrophenschäden 2019 26.300,00€     

Summe gebundener BZ-Mittel 260.710,00€  

freie BZ-Mittel 11.290,00€     

Bindungen Bedarfszuweisungen innerhalb des Rahmens                 

für das Jahr 2021
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Im Rahmen der ersten Begutachtung des Entwurfs des Voranschlages 2022 durch die 
Aufsichtsbehörde wurde festgestellt, dass in den Bereichen der freiwilligen Leistungen 
die Benchmarks überschritten werden. Dies ist einerseits auf erforderliche 
Anschaffungen bei den beiden Feuerwehren zurückzuführen, weshalb es zu 
Überschreitung in der Höhe von rund € 5.000,00 kommt. Bei den Sportplätzen erfolgt 
aufgrund der Pachtzinserhöhung eine Überschreitung in der Höhe von € 2.000,00. Die 
restlichen Mittel sollen für Anschaffungen im Zentralamt verwendet werden (z.B. 
Bürostühle). 

 
Sollten die Restmittel keinem Zweck zugeordnet werden, so sind diese allgemein auf 
dem Ansatz 92000 zu veranschlagen. In Folge würden diese BZiR in den ordentlichen 
Haushalt fließen und zur Abgangsdeckung herangezogen werden.  

 
 

 

 

 

 

 
 

Vizebgm. Franz Josef Smrtnik: In meiner Ära als Bürgermeister wurden mir diese Mittel immer 

entzogen. Diese mussten in die Abgangsdeckung fließen und durften von mir nicht verwendet 

werden.  

Bgm.in Elisabeth Lobnik, Bakk: Im Jahr 2020 wurden die zum Jahresende freien 

Bedarfszuweisungsmittel von rund € 30.000,00 zur Abdeckung der Mehrkosten im 

Personalbereich gebunden. 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

TO 8 Kreditvertrag und Mieterhöhung Wohnungen Rechberg 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

 

In der Sitzung des Gemeinderates am 07.06.2021 wurde der Finanzierungsplan für den 

Austausch der Wohnungseingangstüren in den Wohnhäusern in Rechberg beschlossen. 

Demnach wird ein Teil der Investition mit der Aufnahme eines Darlehens in der Höhe 

von € 34.000,00 finanziert. 

 

In der Sitzung am 07.06.2021 wurde angekündigt, dass noch weitere Angebote mit einer 

Fixverzinsung eingeholt werden. Das günstigste Angebot wurde von der Austrian Anadi 

Bank unterbreitet. Dazu liegt ein Kreditvertrag mit folgenden Eckpunkten vor: 

• Kreditbetrag: EUR 34.000,00 

• Kreditzweck Gemeindehäuser Rechberg, Austausch Haustüren 

• Zinssatz: Fixverzinsung 1,200 % p.a. bis 30.06.2031 

• Bearbeitungsgebühren: EUR 500,00 

• Laufzeit: 10 Jahre, halbjährliche Raten zu jeweils 1.801,70 

• Kreditvertragsende: 30.06.2031 

Antrag: 

Der Ausschuss für Finanzen, Sicherheit und Tourismus stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge die 

Zweckbindungen des Restbetrages der Bedarfszuweisungsmittel innerhalb des 

Rahmens 2021 in der Höhe von insgesamt € 11.290,00 wie im Bericht angeführt 

beschließen. 
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Die Laufzeit wurde von 15 auf 10 Jahre reduziert, zumal auch die 

Wohnungseingangstüren mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren abgeschrieben werden. 

Die monatliche Rate beträgt somit € 300,29. Aufgeteilt auf die 24 Wohnungen ergibt 

dies eine Rate von € 12,51. Aufgrund dessen wurde bereits in der Sitzung am 07.06.2021 

eine Mieterhöhung in der Höhe von € 15,00 angekündigt. Die Mieter wurden bereits 

2020 darüber informiert. 

 

Der Kreditvertrag sowie die Mieterhöhungen werden dem Gemeindevorstand bzw. 

Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt. 

 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

TO 9 Indexierung Gebühren - Kundmachung Gebühren lt. Indexanpassung 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

 

Die Abfallbeseitigungs- und Abwasserbeseitigungsgebühren wurden in den Jahren 2006 

bis 2009 sowie die Hortbeiträge und die Tarifsätze für den Wirtschaftshof im Jahr 2016 

neu geregelt und dem Verbraucherpreisindex unterworfen. Im Oktober 2018 wurden die 

Wasserbezugsgebühren erhöht und in der Verordnung beschlossen, dass eine 

Indexanpassung ab 2020 angewendet wird. Im Jahr 2021 wurde die 

Kindergartenverordnung neu beschlossen, wodurch auch die Kindergartenbeiträge 

angepasst wurden.  

 

Durch die entsprechenden Verordnungen der Gebühren wurde beschlossen, dass die 

jährlich neu zu berechnenden Gebühren nach den gesetzlichen Bestimmungen 

kundzumachen sind. Diese Kundmachung erfolgt im Wege der (digitalen) Amtstafel 

sowie auf der Gemeindehomepage und darf auch hiermit den Mitgliedern des 

Gemeinderates zur Kenntnis gebracht werden. 
 

Die Erhöhung vom Jahr 2021 auf 2022 beträgt für unten angeführte Gebühren nach dem 

Verbraucherpreisindex 2,22 %. 

 

Kundmachung 
 

Gemäß § 1 Abs. 8 der Verordnung des Gemeinderates vom 16.11.2006, Zl.: 2591-

0/2006, wird kundgemacht (Indexanpassung): 

 

Die Bereitstellungsgebühren nach Abs. 4 der Verordnung betragen ab 01.01.2022 wie 

folgt: 

Antrag: 
 

Der Finanzausschuss stellt im Wege des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat 

den Antrag, der Gemeinderat möge ergänzend zum Finanzierungsplan wie im Bericht 

angeführt den Kreditvertrag sowie die Mieterhöhung beschließen. 
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a) im Abholbereich pro Behälter und Jahr: 

 

 60 l  Sack EURO  47,86 

                            120 l Tonne EURO  95,73 

 240 l  Tonne EURO  191,52 

 1100 l Tonne EURO 878,24 

 2500 l Tonne EURO  1.994,48 

 

b) im Sonderbereich pro Behälter und Jahr für: 

 

 60 l Sack EURO 47,86 

 120 l Tonne EURO 95,73 

 240 l Tonne EURO 191,52 

 

Die Entsorgungsgebühren nach Abs. 5 der Verordnung betragen ab 01.01.2022 wie 

folgt:  

c) im Abholbereich pro Entleerung: 

 

je  60 l Sack EURO 3,15 

je    120 l Tonne EURO 4,76 

je 240 l Tonne EURO 8,20 

je 1100 l Tonne EURO 37,34 

je 2500 l Tonne EURO 77,69 

 

d) im Sonderbereich pro Entleerung für: 

 

 60 l  Sack EURO 1,57 

120 l Tonne EURO 2,42 

 

Die Abfallgebühr für die Entsorgung der biogenen Abfälle nach Abs. 6 beträgt ab 

01.01.2022 wie folgt:   

 

je  120 l Behälter und Entleerung EURO 7,46 

je 240 l Behälter und Entleerung EURO 20,68 
 

Kundmachung 
 

Gemäß § 3 Abs. d der Verordnung des Gemeinderates vom 16.11.2006, Zl.: 2591-

0/2006, wird kundgemacht (Indexanpassung): 
 

Die Abwasserbeseitigungsgebühren nach § 3 Abs. a lit. 2 betragen ab 01.01.2022 € 4,32. 

 

Die Gebühren für die Fäkalannahme nach § 3 Abs. b betragen ab 01.01.2022:  
 

• Für eigenen Fäkalschlamm mit einer Trockensubstanz bis zu einem Prozent für 

eine Menge bis zu 10 m³ pro Jahr € 12,94 und ab dem  

11 m³ € 4,99. 
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o Für einen Fäkalschlamm mit einer Trockensubstanz von mehr als einem Prozent 

€ 19,85. 
 

o Für einen biologischen Fäkalschlamm aus einer biologischen Kleinkläranlage 

€ 14,96. 
 

Die Gebühr für chemische Proben der Abwasseremissionswerte für Kleinkläranlagen 

nach § 3 Abs. c beträgt ab 01.01.2022 € 96,65. 
 

 

Kundmachung 
 

Gemäß § 4 Abs. 1 der Verordnung des Gemeinderates vom 23.10.2018, Zl.: 1841-

0/2018, wird kundgemacht: 
 

Die Wasserbezugsgebühr nach § 4 Abs. 2 beträgt ab 01.01.2022 € 1,38 pro Kubikmeter 

(inkl. 10% MwSt.) 

 

Die Gebühr für das periodische Wechseln und Eichen der Wasserzähler beträgt ab 

01.01.2022 € 14,60.  

 

Gemäß § 4 Abs. 1 der Verordnung des Gemeinderates vom 23.10.2018,                               

Zl.: 1841-0/2018,  wird kundgemacht: 

Die Wasserbereitstellungsgebühr beträgt nach § 3 Abs. 1 ab 01.01.2022 € 44,21 je 

Bewertungseinheit. 

 

Kundmachung 
 

Gemäß § 5 Abs. 4 der Verordnung des Gemeinderates vom 25.04.2019, Zl.: 676-0/2019, 

wird kundgemacht (Indexanpassung): 
 

Der Elternbeitrag für die Kindergruppe beträgt nach § 5 lit. a ab 01.01.2022 

 

für Ganztagsbesucher 

      mit Mittagessen  €  147,25 

      

für Halbtagsbesucher  

ohne Mittagessen  €  107,37 
 

Der Elternbeitrag beträgt nach § 5 lit.b für die altersübergreifende Kindergruppe (vom 

1. bis zum vollendeten 3. Lebensjahr) ab 01.01.2022 

 

für Ganztagsbesucher 

      mit Mittagessen  €  228,16 

       

für Halbtagsbesucher  

ohne Mittagessen  €  161,79 
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Der Beitrag für die Sommerbetreuung beträgt nach § 5 lit. d  pro Tag ab 01.01.2022 

        

€     7,87 

 

Kundmachung 
 

Gemäß § 6 Abs. 5-6 der Verordnung des Gemeinderates vom 24.10.2019, Zl.: 1829-

0/19, wird kundgemacht (Indexanpassung): 

 

Der Monatsbeitrag für den Hort beträgt nach § 6 Abs. 5 ab 01.01.2022 € 74,39 und zwar 

zehnmal pro Schuljahr. 

  

Kundmachung 

 
Gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 06.07.2016, Zl.: 1048-0/16, wird 

kundgemacht (Indexanpassung): 

 

Die Tarifsätze für den Wirtschaftshof betragen ab 01.01.2022 

 

o Stundensatz für Wirtschaftshofmitarbeiter  €   34,15 

o Wirtschaftshof-Unimog und FF- Unimog   €   39,57 

o Über AMS gestützter Wirtschaftshofmitarbeiter  €   11,46 

o Feuerwehr-Tankwagen     € 109,88 

Angeschlagen am:  

Abgenommen am:    

 

Einstimmig wird dieser Bericht zur Kenntnis genommen. 

 
 

TO 10 Auslagerung Jubiläumszuwendungen  
Berichterstatterin: Bgm.in Elisabeth Lobnik, Bakk. 

 

Die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach hat eine kostenlose Analyse der zukünftigen 

Jubiläumszuwendungsansprüche für unsere Gemeindebediensteten erstellen lassen.  

 

Derzeit werden die Zahlungen in dem Jahr der Auszahlung budgetwirksam. Bis dato 

konnten keine Versicherungen hierfür abgeschlossen werden und belastete das Budget 

im Jahr der Auszahlung immens. Seit 2021 besteht die Möglichkeit einer 

Vorsorgeversicherung und wird auch von Seiten der Gemeindeabteilung genehmigt. Der 

Nutzen für unsere Gemeinde besteht darin, dass sämtliche 

Jubiläumszuwendungszahlungen ab einer Laufzeit von fünf Jahren in voller Höhe zur 

Verfügung gestellt werden. Weiters können mit dieser Vorsorge die Zahlungen durch 

die Verzinsung der Prämien reduziert werden. 
 

Durch die Auslagerung dieser Verbindlichkeiten an eine Versicherung, bedarf es auch 

keiner Bildung von Rückstellungen in der Bilanz.  
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Es wurden von Seiten der Finanzverwaltung zwei Angebote eingeholt: 
 

1. Die Finanzdienstleister, Haslmaier Consulting GmbH, 
 

Angebot bei der Donauversicherung AG, 1010 Wien 

Gesamtprämie pro Jahr (ab 01.01.2022)     € 15.698,60 
 

Höhe der Jubiläumszuwendungszahlungen:     € 335.957,00 

Gesamthöhe der Prämienzahlungen (Eigenleistung)   € 292.753,00 

Höhe der Ersparnis        €   43.204,00 

 

2. Wiener Städtische Versicherung AG 

   

Gesamtprämie pro Jahr (ab 01.01.2022)     € 33.551,70 
 

Höhe der Jubiläumszuwendungszahlungen:     € 356.541,00 

Gesamthöhe der Prämienzahlungen (Eigenleistung)   € 324.100,00 

Höhe der Ersparnis        €   32.441,00 

 

Die Wiener Städtische Versicherung hat auch Mitarbeiter, welche in den nächsten fünf 

Jahre in Pension gehen berücksichtigt. Dies ist aber aus betriebswirtschaftlicher Sicht 

nicht sinnvoll, da die Einzahlungen höher wären, als die benötigte Auszahlung. 

 

Erwähnenswert wäre, dass die Finanzdienstleister, Haslmaier Consulting GmbH. im 

Frühjahr 2021 auch als Bestbieter bei einem vom Kärntner Gemeindebund initiierten 

Ausschreibeverfahren hervorging. Wir haben mit diesem Unternehmen auch schon gute 

Erfahrung, da die Abfertigungsrückdeckungsversicherungen über diesen Betrieb 

abgewickelt werden.    

 
 

 

 

 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

Vor Eingang in die nichtöffentliche Tagesordnung werden die eingebrachten Anträge von der 

Bürgermeisterin verlesen und den zuständigen Ausschüssen zugeteilt. 

 

 

 

Antrag: 
 

Der Ausschuss für Finanzen, Sicherheit und Tourismus stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge die 

Auslagerung der Jubiläumszuwendungsansprüche an die Donauversicherung AG, über 

die Finanzdienstleister, Haslmaier Consulting GmbH, gemäß vorliegendem Angebot, 

ab 01.01.2022 beschließen.   
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1. Antrag der SPÖ Gemeinderäte; Antrag nach § 41 K-AGO; Antrag auf Erhebung und 

Management des Leerstandes 

 

Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Wirtschaft und Bau zugewiesen. 
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2. Antrag der SPÖ Gemeinderäte; Antrag nach § 41 K-AGO; Antrag auf Einrichtung    

                                                   einer Jungunternehmerförderung 

 

Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Finanzen, Sicherheit und Tourismus zugewiesen. 
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3. SPÖ Gemeinderäte; Antrag nach § 41 K-AGO; Verstärkte Vermarktung von  

                                 regionalen Produkten im Ort 

 

Dieser Antrag wurde dem Ausschuss für Wirtschaft und Bau zugewiesen. 
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4. SPÖ Gemeinderäte; Antrag nach § 41 K-AGO; Ausarbeitung eine Baulandmodells 

 

Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Wirtschaft und Bau zugewiesen. 
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5. ÖVP Gemeinderäte; Antrag gem. § 41 K-AGO; Antrag für eine Erhöhung der   

                                 Schneeräumungsbeihilfe um 15%. 

 

 

 

 

Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Finanzen, Sicherheit und Tourismus zugewiesen. 
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6. ÖVP Gemeinderäte; Antrag gem. § 41 K-AGO; Antrag um fixe Beihilfe von 10% für    

                                 die  Sanierung der Hofzufahrten des ländl. Wegenetzes  

 

 

 

Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Finanzen, Sicherheit und Tourismus zugewiesen. 
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7. EL Gemeinderatsfraktion; Dringlichkeitsantrag nach § 42 K-AGO; Ausschreibung    

                                                       Kindergarten-Pädagogin 

 

 

Es folgt die Abstimmung über die Dringlichkeit: Dieser Antrag wird nicht zur Abstimmung 

gebracht, da dieser Antrag eine finanzielle Belastung darstellt und somit abzulehnen ist. 

Dieser Antrag wird dem Gemeindevorstand zur Bearbeitung weitergeleitet. 

 




























































































